
Eine GmbH besitzt eine eige-
ne Rechtspersönlichkeit, d.h.
sie kann Rechte erwerben,
Verträge abschließen, Ver-
bindlichkeiten eingehen,
klagen und geklagt werden.
Damit tritt der Unternehmer
nicht mehr als natürliche
Person auf, sondern unter
dem Namen und der Firma
der GmbH. Auf steuerlicher
Ebene herrscht das so ge-
nannte Trennungsprinzip:
Gesellschaft und Gesell-
schafter werden getrennt
besteuert. Die GmbH erzielt
grundsätzlich immer Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb
und muss ihre Gewinne
durch doppelte Buchfüh-
rung ermitteln. Der Gewinn
der GmbH unterliegt einem
einheitlichen Steuersatz von
25 Prozent. Wird der Gewinn
an die Gesellschafter ausge-
schüttet, müssen noch ein-
mal 25 Prozent KESt abge-
führt werden.

Verluste sind unter Be-
rücksichtigung der 75 Pro-
zent Grenze zeitlich unbe-
grenzt vortragsfähig, aber
nur innerhalb der Gesell-
schaft. Für die Gründung ei-
ner GmbH ist ein Gesell-
schaftsvertrag in Form eines
Notariatsaktes, ein Stamm-
kapital und die Eintragung
ins Firmenbuch nötig.

Fordern Sie jetzt unser
Buch „Personenunterneh-
men oder GmbH?“ an.

Informationen: Steuerberater
Dr. Klinger & Rieger
Tel: 0662/62 13 17
www.klinger-rieger.at

GmbH „bessere“
Rechtsform?

Steuerberater Dr. Michael Klinger
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